
„Sachentscheidung 
 
1. Zur Realisierung der Grundsatzentscheidung des Rates vom 14.07.2004 zur Übertragung 

der Realschule im Kreuzviertel nebst den gebäudebetrieblichen Aufgaben auf die Wohn 
und Stadtbau GmbH (W+S) wird  

 
1.1  der Einräumung eines dinglichen Dauernutzungsrechtes zugunsten W+S einschließ-

lich Bauverpflichtung  
 
1.2 Beauftragung von W+S mit gebäudebetrieblichen Aufgaben, insbesondere den In-

standhaltungsmaßnahmen für die Schule und 
 
1.3 der Rückmietung der Schule durch die Stadt 

 
zugestimmt. 

 
2. Das von den Architekten Pfeiffer-Ellermann-Preckel, Lüdinghausen im Rahmen des von 

W+S durchgeführten Wettbewerbsverfahrens vorgelegte Planungskonzept wird Grundlage 
der baulichen Erweiterung und Ergänzung des "Hauptstandortes" der Realschule im 
Kreuzviertel an der Finkenstraße (siehe Anlage 3 der Vorlage = Anlage 9 der Originalnie-
derschrift). 

 
3. Nach Inbetriebnahme der am "Hauptstandort” Finkenstraße zu errichtenden 4 Klassen-

räume, dem naturwissenschaftlichen Fachraum und der 1-fach Turnhalle sind zur Vorbe-
reitung der liegenschaftlichen und städtebaulichen Entwicklung des Standortes die auf 
dem “Nebenstandort” Schulstraße befindlichen Gebäude von W+S gegen Kostenerstat-
tung durch die Stadt zurückzubauen.  

 
4. Ob im Zusammenhang mit der Übertragung der Schule, deren Rückmietung, der Durch-

führung der Baumaßnahme oder der Erbringung von gebäudebezogenen Dienstleistungen 
aus rechtlichen Gründen die Gründung einer projektbezogenen Gesellschaft erforderlich 
ist, sollte entsprechend geprüft werden. Nach rechtlicher Prüfung durch die W+S ist die 
Gründung einer Tochtergesellschaft nicht zwingend erforderlich, so dass die Verträge über 
die W+S abgewickelt werden können. 

 
Kosten/Folgekosten 
 
Durch die Rückmietung der Schule durch die Stadt Münster entstehen entsprechende Folgekos-
ten. 
 
Mittelbereitstellung/Finanzierung 
 
Der Rat wird die erforderlichen Mittel zeit- und bedarfsgerecht zur Verfügung stellen.“ 


